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Betriebssatzung 
für den Stadtbetrieb Viernheim 

 

Aufgrund der §§ 5, 51, 127 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung 
vom 01.April 1993 (GVBl. I S. 534), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 12.September 
1995 (GVBl. I S. 462), der §§ 1 und 5 des 
Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der 
Fassung vom 09.Juni 1989 (BVBl. I S. 
154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20.Mai 1992 (GVBl. I S. 170), hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Viernheim am 27.Juni 1996 folgende Be-
triebssatzung (BS) beschlossen: 

Betriebssatzung 
für den Stadtbetrieb Viernheim - Dienst-

leistungen - 

Aufgrund der §§ 5, 51, 127 der Hessi-
schen Gemeindeordnung (HGO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 
07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 15.11.2007 
(GVBl. I S. 757), und der §§ 1 und 5 Ei-
genbetriebsgesetzes (EigBGes) in der 
Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 
154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19.12.2000 (GVBl. I S. 542), hat die 
Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Viernheim am 14.03.2008 folgende 
Betriebssatzung (BS) beschlossen: 

Anpassung der Präambel an die 
aktuelle Mustersatzung „Eigen-
betriebssatzung“ des Hessi-
schen Städte- und Gemeinde-
bundes (HSGB, Stand: 07/2007) 

 
§ 1 

Rechtsform 

Der Bauhof, die Stadtgärtnerei und Fried-
höfe der Stadt Viernheim mit ihren Be-
triebseinrichtungen sowie alle ihnen zuge-
ordneten Hilfs- und Nebenbetrieben wer-
den zu einem Eigenbetrieb zusam-
mengefasst und als betriebliche Einrich-
tung ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
(Sondervermögen mit Sonderrechnung) in 
entsprechender Anwendung der Vor-
schriften des Eigenbetriebsgesetzes, der 
Hessischen Gemeindeordnung und den 
Bestimmungen dieser Betriebssatzung 
(BS) mit Wirkung zum 01.01.1997 geführt. 

§ 1  
Gegenstand/Rechtsform des Eigenbe-

triebes 

Der Betriebshof (entstanden aus der 
Betriebszusammenlegung von Bauhof 
und Stadtgärtnerei) und die Friedhöfe 
der Stadt Viernheim mit ihren Be-
triebseinrichtungen sowie alle ihnen 
zugeordneten Hilfs- und Nebenbetrie-
ben werden zu einem Eigenbetrieb zu-
sammengefasst und als betriebliche 
Einrichtung ohne eigene Rechtsper-
sönlichkeit (Sondervermögen mit Son-
derrechnung) in entsprechender An-
wendung der Vorschriften des Eigen-
betriebsgesetzes, der Hessischen Ge-
meindeordnung und den Bestimmun-
gen dieser Betriebssatzung mit Wirk-
dung zum 01.01.1997 geführt.  

Anpassung an die aktuellen 
Gegebenheiten (Betriebszu-
sammenlegung 2006 von Bau-
hof, Stadtgärtnerei und Teilen 
der Verwaltung zum Betriebshof 
auf dem ehemaligen SAG-
Gelände Industriestraße 16); 
redaktionelle Verbesserungen; 
ansonsten unverändert. 

 
§ 2 

Name des Eigenbetriebes 

Der Eigenbetrieb führt den Namen „Stadt-
betrieb Viernheim“. 

§ 2 
Name des Eigenbetriebes 

Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung 
„Stadtbetrieb Viernheim - Dienstleis-
tungen - (SVD)“ 

Redaktionelle Ergänzung; der 
Charakter sowie der tatsäch-
liche Aufgabenbereich des Ei-
genbetriebes wird - auch ge-
genüber außenstehenden Drit-
ten - verständlicher beschrieben 
durch „Stadtbetrieb Viernheim - 
Dienstleistungen“; diese Firmie-
rung ist in der Öffentlichkeit und 
im verwaltungsinternen Sprach-
gebrauch zwischenzeitlich all-
gemein gebräuchlich und muss 
(einschließlich der entsprechen-
den Abkürzung: - SVD -) daher 
auch in der Betriebssatzung 
fixiert werden. 
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§ 3 

Zweck des Eigenbetriebes 

(1) Zweck des Eigenbetriebes einschließ-
lich der ihm zugeordneten Hilfs- und 
Nebenbetriebe ist die Wahrnehmung, 
Durchführung und Sicherstellung der 
Dienstleistungen für die Verwaltungs-
bereiche der Stadt Viernheim. 

(2)  Der Eigenbetrieb kann alle seine Be-
triebszweck fördernde und ihn wirt-
schaftlich berührende Hilfs- und Ne-
bengeschäfte betreiben. 

§ 3 
Zweck des Eigenbetriebes 

(1) Zweck des Eigenbetriebes einschließ-
lich der ihm zugeordneten Hilfs- und 
Nebenbetriebe ist die Wahrnehmung, 
Durchführung und Sicherstellung der 
Dienstleistungen für die Ver-
waltungsbereiche der Stadt Viernheim. 

(2)  Der Eigenbetrieb kann alle seinen 
Betriebszweck fördernde und ihn wirt-
schaftlich berührende Hilfs- und Ne-
bengeschäfte betreiben. 

Unverändert! 

 
§ 4 

Stammkapital 

Das Stammkapital des Eigenbetriebes 
beträgt € 1.022.583,76 (DM 2.000.000,-), 
in Worten: € Einemillionzweiundzwanzig-
tausendfünfhundertdreiundachtzig 76/100 
(DM Zweimillionen). 

§ 4 
Stammkapital 

Das Stammkapital des Eigenbetriebes 
beträgt € 1.022.583,76. 

Inhaltlich unverändert; redaktio-
nell verbessert/vereinfacht. 

 
§ 5 

Leitung und Vertretung des Eigenbe-
triebes 

(1) Für die Leitung des Eigenbetriebes 
bestellt der Magistrat eine Betriebslei-
terin/einen Betriebsleiter und eine 
stellvertretende Betriebsleiterin/einen 
stellvertretenden Betriebsleiter. 

(2)  Der Betriebsleiterin/dem Betriebsleiter 
obliegt die Vertretung der Stadt Viern-
heim in Angelegenheiten des Eigenbe-
triebes unter Beachtung der Bestim-
mungen in § 3 EigBGes und in dieser 
BS. 

§ 5 
Leitung und Vertretung des Eigenbe-

triebes 

(1) Für die Leitung des Eigenbetriebes 
bestellt der Magistrat eine Betriebslei-
terin/einen Betriebsleiter und eine 
stellvertretende Betriebsleiterin/einen 
stellvertretenden Betriebsleiter. 

(2)  Der Betriebsleiterin/dem Betriebsleiter 
obliegt die Vertretung der Stadt Viern-
heim in Angelegenheiten des Eigenbe-
triebes unter Beachtung der Bestim-
mungen in § 3 EigBGes und in dieser 
BS. 

Unverändert! 
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§ 6 

Aufgaben der Betriebsleitung 

(1)  Der Betriebsleiterin/dem Betriebsleiter 
(kurz Betriebsleitung genannt, wenn 
nicht auf die Person abzustellen ist), 
obliegt in Übereinstimmung mit § 4 
EigBGes die laufende Betriebsführung. 
Hierzu gehören alle Maßnahmen, die 
zur Aufrechterhaltung des Betriebs 
notwendig sind. Die Betriebsleitung ist 
insbesondere zuständig für: 

1. die Aufstellung des Wirtschaftspla-
nes und der fünfjährigen Finanz-
planung sowie des Jahresab-
schlusses, des Lageberichtes und 
des Anlagennachweises, 

2. die Bewirtschaftung der im Er-
folgsplan veranschlagten Aufwen-
dungen und Erträge, 

3.  den Vorschlag für die Ergebnis-
verwendung, 

4.  die Organisation des Eigenbetrie-
bes, die Überwachung des Be-
triebsablaufes und die Beobach-
tung der Kostenentwicklung, 

5.  den Einsatz des Personals, 

6.  die Beschaffung von Roh-, Hilfs- 
und Betriebsstoffen sowie Investi-
tionsgütern des laufenden Bedar-
fes und von Vorräten im Rahmen 
einer wirtschaftlichen Lager-
haltung, 

7.  die Anordnungen von Instandset-
zungsarbeiten, 

8.  die Vergabe von Fremdleistungen, 

9.  Verfügungen über Vermögens-
gegenstände des Sondervermö-
gens, den Abschluss von Verträ-
gen und für Auftragsvergaben, de-
ren Wert im Einzelfall € 20.451,68 
(DM 40.000) nicht übersteigt, 

10. die Stundung von Zahlungs-
verpflichtungen,  
- bei Beträgen bis € 5.112,92 (DM 
10.000) und  
- einer jeweiligen Zahlungsfrist bis 
24 Monate 

11. den Verzicht auf Forderungen bis € 
511,29 (DM 1.000) im Einzelfall. 

(2) Die Betriebsleitung hat den Eigenbe-
trieb wirtschaftlich und sparsam zu füh-
ren. Sie hat der Betriebskommission 
über alle wichtigen Angelegenheiten 

§ 6 
Aufgaben der Betriebsleitung 

(1)  Der Betriebsleiterin/dem Betriebsleiter 
(kurz Betriebsleitung genannt, wenn 
nicht auf die Person abzustellen ist), 
obliegt in Übereinstimmung mit § 4 
EigBGes die laufende Betriebsführung. 
Hierzu gehören alle Maßnahmen, die 
zur Aufrechterhaltung des Betriebs 
notwendig sind. Die Betriebsleitung ist 
insbesondere zuständig für: 

1. die Aufstellung des Wirtschafts-
planes und der fünfjährigen Fi-
nanzplanung sowie des Jahres-
abschlusses, des Lageberichtes 
und des Anlagennachweises, 

2. die Bewirtschaftung der im Erfolgs-
plan veranschlagten Aufwendun-
gen und Erträge, 

3.  den Vorschlag für die Ergebnisver-
wendung, 

4.  die Organisation des Eigen-
betriebes, die Überwachung des 
Betriebsablaufes und die Beobach-
tung der Kostenentwicklung, 

5.  den Einsatz des Personals, 

6.  die Beschaffung von Roh-, Hilfs- 
und Betriebsstoffen sowie Investi-
tionsgütern des laufenden Be-
darfes und von Vorräten im Rah-
men einer wirtschaftlichen Lager-
haltung, 

7.  die Anordnungen von Instandset-
zungsarbeiten, 

8.  die Vergabe von Fremdleistungen, 

9.  Verfügungen über Vermögensge-
genstände des Sondervermögens, 
den Abschluss von Verträgen und 
für Auftragsvergaben, deren Wert 
im Einzelfall € 20.000,- nicht über-
steigt, 

10. die Stundung von Zahlungsver-
pflichtungen,  
- bei Beträgen bis € 5.000,- und  
- einer jeweiligen Zahlungsfrist bis 
24 Monate 

11. den Verzicht auf Forderungen bis € 
500,- im Einzelfall. 

(2) Die Befugnisse der Betriebsleitung 
über die Anlage freier Kassenmittel 
und Mittel aus Rücklagen ergeben 
sich aus § 12 der Betriebssatzung. 

Glättung der bisher enthaltenen 
Eurobeträge (abgerundet auf 
volle Tausend € bzw. Hundert 
€); der Begriff „Vermögensge-
genstände“ in Abs. 1 Ziffer 9 
wurde beibehalten, da dieser 
alle Vermögensgegenstände 
des Anlage- und Umlaufvermö-
gens umfasst und damit weitere 
Spezifikationen nicht notwendig 
sind; Ergänzung neuer Absatz 2 
aufgrund des Vorschlages des 
Kreis-Revisionsamtes in Sachen 
„Kommunale Geldanlage bei der 
BFI-Bank Dresden“ (Verweis auf 
Neufassung § 12 Betriebs-
satzung). 
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des Eigenbetriebs rechtzeitig zu unter-
richten. Dem Magistrat hat die Be-
triebsleitung den Entwurf des Wirt-
schaftsplanes, des Jahresabschlusses, 
des Anlagennachweises, des Lagebe-
richts und der Erfolgsübersicht, die 
vierteljährlichen Zwischenberichte, die 
Ergebnisse der Betriebsstatistik sowie 
etwaige bedeutsame Kostenrechnun-
gen des Eigenbetriebes zur Kenntnis 
zu bringen. Dieser kann von der Be-
triebsleitung die Erteilung aller sons-
tigen für die Finanzwirtschaft der Stadt 
wesentlichen Auskünfte verlangen. 

(3)  Die Betriebsleitung hat die Vorlagen an 
die Betriebskommission sowie die Be-
schlüsse der Stadtverordnetenver-
sammlung in Angelegenheiten des Ei-
genbetriebes vorzubereiten, soweit 
hierfür nach § 7 Abs. 1 EigBGes nicht 
die Betriebskommission zuständig ist. 

(3) Die Betriebsleitung hat den Eigen-
betrieb wirtschaftlich und sparsam zu 
führen. Sie hat die Betriebs-
kommission über alle wichtigen Ange-
legenheiten des Eigenbetriebs recht-
zeitig zu unterrichten. Dem Magistrat 
hat die Betriebsleitung den Entwurf 
des Wirtschaftsplanes, des Jahres-
abschlusses, des Anlagennachweises, 
des Lageberichts und der Erfolgs-
übersicht, die vierteljährlichen Zwi-
schenberichte, die Ergebnisse der Be-
triebsstatistik sowie etwaige be-
deutsame Kostenrechnungen des Ei-
genbetriebes zur Kenntnis zu bringen. 
Dieser kann von der Betriebsleitung 
die Erteilung aller sonstigen für die Fi-
nanzwirtschaft der Stadt wesentlichen 
Auskünfte verlangen. 

(4)  Die Betriebsleitung hat die Vorlagen an 
die Betriebskommission sowie die Be-
schlüsse der Stadtverordneten-
versammlung in Angelegenheiten des 
Eigenbetriebes vorzubereiten, soweit 
hierfür nach § 7 Abs. 1 EigBGes nicht 
die Betriebskommission zuständig ist. 
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§ 7 

Betriebskommission 

(1)  Der Magistrat beruft für den Eigenbe-
trieb eine Betriebskommission. Der Be-
triebskommission gehören an: 

1.  Sieben Mitglieder der Stadtverord-
netenversammlung (und die glei-
che Anzahl von Stellvertreterin-
nen/Stellvertretern), die von dieser 
für die Dauer ihrer Wahlzeit aus ih-
rer Mitte zu wählen sind, 

2.  kraft ihres Amtes: 

a)  der Bürgermeister oder in sei-
ner Vertretung ein von ihm zu 
bestimmendes Mitglied des 
Magistrats 

b)  zwei weitere Mitglieder des 
Magistrats (und die gleiche 
Anzahl von Stell-
vertreterinnen/Stellvertretern), 
die von diesem zu benennen 
sind. 

3.  Zwei weitere Mitglieder des Perso-
nalrates des Eigenbetriebes (und 
die gleiche Anzahl von Stellvertre-
terinnen/Stellvertretern), die auf 
dessen Vorschlag von der Stadt-
verordnetenversammlung nach 
den Grundsätzen der Mehrheits-
wahl für die Dauer der Wahlzeit 
des Personalrates zu wählen sind. 

4.  Zwei wirtschaftlich oder technisch 
besonders erfahrene Personen 
(und die gleiche Anzahl von Stell-
vertreterinnen/Stellvertretern), die 
von der Stadt-
verordnetenversammlung für die 
Dauer ihrer Wahlzeit nach den 
Grundsätzen der Mehrheitswahl zu 
wählen ist. 

5.  Den Vorsitz in der Betriebskommissi-
on führt der Bürgermeister oder ein(e) 
von ihm bestimmte/bestimmter 
Vertreterin/Vertreter. An den Sitzun-
gen der Betriebskommission nimmt 
die Betriebsleitung teil. Sie ist auf Ver-
langen zu dem Gegenstand der Ver-
handlungen zu hören und verpflich-
ten, der Betriebskommission auf An-
forderung Auskünfte zu den Bera-
tungsgegenständen zu erteilen. 

§ 7 
Betriebskommission 

(1)  Der Magistrat beruft für den Eigenbe-
trieb eine Betriebskommission. Der Be-
triebskommission gehören an: 

1.  Sieben Mitglieder der Stadtverord-
netenversammlung (und die glei-
che Anzahl von Stellvertreterin-
nen/Stellvertretern), die von dieser 
für die Dauer ihrer Wahlzeit aus ih-
rer Mitte zu wählen sind, 

2.  kraft ihres Amtes: 

a)  der Bürgermeister oder in sei-
ner Vertretung ein von ihm zu 
bestimmendes Mitglied des 
Magistrats 

b)  zwei weitere Mitglieder des 
Magistrats (und die gleiche 
Anzahl von Stell-
vertreterinnen/Stellvertretern), 
die von diesem zu benennen 
sind. 

3.  Zwei Mitglieder des Personalrates 
des Eigenbetriebes (und die glei-
che Anzahl von Stellvertreterin-
nen/Stellvertretern), die auf dessen 
Vorschlag von der Stadtver-
ordnetenversammlung nach den 
Grundsätzen der Mehrheitswahl für 
die Dauer der Wahlzeit des Perso-
nalrates zu wählen sind. 

4.  Zwei wirtschaftlich oder technisch 
besonders erfahrene Personen 
(und die gleiche Anzahl von Stell-
vertreterinnen/Stellvertretern), die 
von der Stadtverordneten-
versammlung für die Dauer ihrer 
Wahlzeit nach den Grundsätzen 
der Mehrheitswahl zu wählen sind. 

(2)  Den Vorsitz in der Betriebskommission 
führt der Bürgermeister oder ein(e) von 
ihm bestimmte/bestimmter Vertrete-
rin/Vertreter. An den Sitzungen der Be-
triebskommission nimmt die Be-
triebsleitung teil. Sie ist auf Verlangen 
zu dem Gegenstand der Verhandlun-
gen zu hören und verpflichtet, der Be-
triebskommission auf Anforderung 
Auskünfte zu den Beratungsgegens-
tänden zu erteilen. 

Redaktionelle Änderungen; 
ansonsten unverändert. 
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§ 8 

Aufgaben der Betriebskommission 

(1) Die Aufgaben der Betriebskommission 
ergeben sich aus § 7 EigBGes. Der 
Betriebskommission obliegen insbe-
sondere 

1.1  die Genehmigung von Geschäften 
aller Art im Rahmen des Wirt-
schaftsplanes, deren Wert 2 v.H. 
des Stammkapitals gem. § 4 der 
BS im Einzelfall übersteigt, 

1.2  Verfügungen über Vermögensge-
genstände, die zum Sondervermö-
gen (§ 10 Abs. 1 EigBGes) gehö-
ren wie  
- Veräußerung und Belastung von 
Grundstücken,  
- Schenkungen und Darlehenshin-
gaben und  
- Erwerb von Grundstücken  
soweit sie im Einzelfall mehr als € 
20.451,68 (DM 40.000,-) betragen, 

1.3  die Vergabe von Aufträgen bis € 
153.387,56 (DM 300.000,-), 

1.4  die Entscheidungen von Stundun-
gen von Zahlungsverpflichtungen 
bei Stundungsfristen von mehr als 
24 Monaten  

und 

1.5  die Entscheidungen von Stundun-
gen von Zahlungsverpflichtungen 
bei Beträgen von mehr als € 
5.112,92 (DM 10.000,-). 

1.6  Die Entscheidung über den Ver-
zicht auf Forderungen von mehr 
als € 511,29 (DM 1.000,-). 

1.7  Mehrausgaben gem. § 17 Abs. 8 
EigBGes bis € 10.225,84 (DM 
20.000,-). 

(2)  Die gem. § 7 EigBGes durch die Be-
triebskommission vorzubereitenden 
Beschlüsse der Stadtverordnetenver-
sammlung sind über den Magistrat zu 
leiten. 

(3)  Das Verfahren und den Geschäftsgang 
der Betriebskommission wird vom Ma-
gistrat durch eine Geschäftsordnung 
geregelt. 

§ 8 
Aufgaben der Betriebskommission 

(1)  Die Aufgaben der Betriebskommission 
ergeben sich aus § 7 EigBGes. Der 
Betriebskommission obliegen insbe-
sondere 

1.  die Genehmigung von Geschäften 
aller Art im Rahmen des Wirt-
schaftsplanes, deren Wert 1,95583 
v.H. des Stammkapitals gem. § 4 
der BS im Einzelfall übersteigt, 

2.  Verfügungen über Vermögensge-
genstände, die zum Sondervermö-
gen (§ 10 Abs. 1 EigBGes) gehö-
ren wie  
- Erwerb von Grundstücken,  
- Veräußerung und Belastung von 
Grundstücken und  
- Schenkungen und Darlehenshin-
gaben,  
soweit sie im Einzelfall mehr als € 
20.000,- betragen, 

3.  die Vergabe von Aufträgen bis € 
150.000,-, 

4.  Kreditaufnahmen bis zur Höhe 
der Ansätze im Wirtschaftsplan 

5. die Entscheidungen von Stundun-
gen von Zahlungsverpflichtungen 
bei Stundungsfristen von mehr als 
24 Monaten  

 und 

6.  die Entscheidungen von Stundun-
gen von Zahlungsverpflichtungen 
bei Beträgen von mehr als € 
5.000,-, 

7.  die Entscheidung über den Ver-
zicht auf Forderungen von mehr 
als € 500,- im Einzelfall, 

8.  Mehrausgaben gem. § 17 Abs. 8 
EigBGes bis € 10.000,-. 

(2)  Die gem. § 7 EigBGes durch die Be-
triebskommission vorzubereitenden 
Beschlüsse der Stadtverordneten-
versammlung sind über den Magistrat 
zu leiten. 

(3)  Das Verfahren und den Geschäftsgang 
der Betriebskommission wird vom Ma-
gistrat durch eine Geschäftsordnung 
geregelt. 

Anpassung v.H.-Satz des 
Stammkapitals (ergibt jetzt € 
20.000,-); Glättung der bisher 
enthaltenen Eurobeträge (abge-
rundet auf volle Zehntausend € 
bzw. Tausend €/Hundert €); 
Neuaufnahme der Kreditverga-
ben in Abs. 1 Ziffer 4 (entspre-
chend der schon bisherigen 
Praxis; Aufnahme zur Klar-
stellung); redaktionelle Verbes-
serungen. 
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§ 9 

Aufgaben der Stadtverordnetenver-
sammlung 

(1)  Die Stadtverordnetenversammlung 
nimmt die in § 5 EigBGes genannten 
Aufgaben wahr. Hierzu gehören insbe-
sondere: 

1.  Erlass und Änderung der Betriebs-
satzung und der Friedhofssatzung 

2.  Wesentliche Aus- und Umgestal-
tung oder Auflösung des Eigenbe-
triebes; 

3.  Verschmelzung mit anderen Eigen-
betrieben oder Umwandlung in ei-
ne andere Rechtsform 

4.  Beschlussfassung über den Wirt-
schaftsplan; 

5.  Festsetzung der allgemeinen Liefe-
rungs- und Leistungsbedingungen, 
einschließlich der Festsetzung von 
Beiträgen und Gebühren 

6.  Zustimmung zu erfolgsgefährden-
den Mehraufwendungen und zu 
Mehrausgaben, die den Betrag von 
€ 10.225,84 (DM 20.000,-) im Ein-
zelfall überschreiten, nach Maßga-
be des § 16 Abs. 3 und § 17 Abs. 8 
EigBGes; 

7.  Verfügung über Vermögensge-
genstände, die zum Sondervermö-
gen (§ 10 Abs. 1 EigBGes) gehö-
ren, deren Wert im Einzelfall € 
51.129,19 (DM 100.000,-) über-
steigt. 

8.  Entscheidung über die Verminde-
rung des Eigenkapitals nach § 11 
Abs. 4 EigBGes. 

9.  Übernahme von neuen Aufgaben, 
insbesondere Angliederung sonsti-
ger Unternehmen und Einrichtun-
gen der Stadt, die nicht als wirt-
schaftliche Unternehmen gelten, 
jedoch wirtschaftlich oder tech-
nisch mit dem Eigenbetrieb im Zu-
sammenhang stehen; 

10. Übernahme von Bürgschaften und 
Bestellung anderer Sicherheiten; 

11.  Feststellung des Jahresabschlus-
ses und Beschlussfassung über 
die Verwendung des Jahresgewin-
nes oder die Behandlung des Jah-
resverlustes sowie über den Aus-
gleich von Verlustvorträgen ein-

§ 9 
Aufgaben der Stadtverordnetenver-

sammlung 

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt 
die in § 5 EigBGes genannten Aufgaben 
wahr. Hierzu gehören insbesondere: 

1.  Erlass und Änderung der Betriebs-
satzung und der Friedhofssatzungen; 

2.  Wesentliche Aus- und Umgestaltung 
oder Auflösung des Eigenbetriebes; 

3.  Verschmelzung mit anderen Eigen-
betrieben oder Umwandlung in eine 
andere Rechtsform; 

4.  Beschlussfassung über den Wirt-
schaftsplan; 

5.  Festsetzung der allgemeinen Lie-
ferungs- und Leistungsbedingungen 
einschließlich der Festsetzung von 
Beiträgen und Gebühren; 

6.  Zustimmung zu erfolgsgefährdenden 
Mehraufwendungen und zu Mehraus-
gaben, die den Betrag von € 10.000,- 
im Einzelfall überschreiten, nach Maß-
gabe des § 16 Abs. 3 und § 17 Abs. 8 
EigBGes; 

7.  Verfügung über Vermögens-
gegenstände, die zum Sonder-
vermögen (§ 10 Abs. 1 EigBGes) ge-
hören, deren Wert im Einzelfall € 
50.000,- übersteigt; 

8.  Entscheidung über die Verminderung 
des Eigenkapitals nach § 11 Abs. 4 
EigBGes; 

9.  Übernahme von neuen Aufgaben, 
insbesondere Angliederung sonstiger 
Unternehmen und Einrichtungen der 
Stadt, die nicht als wirtschaftliche Un-
ternehmen gelten, jedoch wirtschaftlich 
oder technisch mit dem Eigenbetrieb 
im Zusammenhang stehen; 

10. Übernahme von Bürgschaften und 
Bestellung anderer Sicherheiten; 

11.  Feststellung des Jahresabschlusses 
und Beschlussfassung über die Ver-
wendung des Jahresgewinnes oder die 
Behandlung des Jahresverlustes sowie 
über den Ausgleich von Verlustvorträ-
gen einschließlich des Gebühren-
haushaltes Friedhöfe; 

12.  Genehmigung der Verträge der Stadt 
mit Mitgliedern der Betriebs-
kommission (und deren Stellvertretern) 
oder der Betriebsleiterin/dem Betriebs-

Glättung der bisher enthaltenen 
Eurobeträge (abgerundet auf 
volle Zehntausend € bzw. Tau-
send €); redaktionelle Verbesse-
rungen; ansonsten unverändert. 
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schließlich des Gebührenhaushal-
tes Friedhof. 

12.  Genehmigung der Verträge der 
Stadt mit Mitgliedern der Betriebs-
kommission (und deren Stellvertre-
tern) oder der Betriebsleiterin/dem 
Betriebsleiter nach Maßgabe des § 
3 Abs. 6 und des § 6 Abs. 9 EigB-
Ges; 

13.  Bestellung des Prüfers für den 
Jahresabschluss; 

14.  Verzicht auf Forderungen ab ei-
nem Betrag von € 10.225,84 (DM 
20.000,-); Stundung von Zahlungs-
verpflichtungen, wenn der Betrag 
im Einzelfall € 25.564,59 (DM 
50.000,-) übersteigt. 

15.  Auftragsvergaben ab € 153.387,56 
(DM 300.000,-). 

16.  Beratung und Beschlussfassung 
der Frauenförderpläne gem. § 6 
HGIG, sowie die Voraussetzungen 
des § 4 HGIG vorliegen. 

leiter nach Maßgabe des § 3 Abs. 6 
und des § 6 Abs. 9 EigBGes; 

13.  Bestellung des Prüfers für den Jahres-
abschluss; 

14.  Verzicht auf Forderungen ab einem 
Betrag von € 10.000,-; Stundung von 
Zahlungsverpflichtungen, wenn der 
Betrag im Einzelfall € 25.000,- über-
steigt; 

15.  Auftragsvergaben ab € 150.000,-; 

16.  Beratung und Beschlussfassung der 
Frauenförderpläne gem. § 6 HGIG, 
sowie die Voraussetzungen des § 4 
HGIG vorliegen. 
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§ 10 

Aufgaben des Magistrats 

Die Aufgaben des Magistrats ergeben sich 
aus § 8 EigBGes. Die allgemeinen Anord-
nungen und Richtlinien des Magistrats für 
die gesamte Stadtverwaltung gelten sinn-
gemäß auch für den Eigenbetrieb, soweit 
nicht ausdrücklich Abweichendes bestimmt 
ist oder ihnen nicht die Vorschriften des 
Eigenbetriebgesetzes oder der Betriebs-
satzung entgegenstehen. 

§ 10 
Aufgaben des Magistrats 

Die Aufgaben des Magistrats ergeben sich 
aus § 8 EigBGes. Die allgemeinen Anord-
nungen und Richtlinien des Magistrats für 
die gesamte Stadtverwaltung gelten sinn-
gemäß auch für den Eigenbetrieb, soweit 
nicht ausdrücklich Abweichendes bestimmt 
ist oder ihnen nicht die Vorschriften des 
Eigenbetriebgesetzes oder der Betriebs-
satzung entgegenstehen. 

Unverändert! 

 
§ 11 

Personalangelegenheiten 

(1)  Die Betriebsleiterin/der Betriebsleiter, 
die stellvertretende Betriebsleiterin/der 
stellvertretende Betriebsleiter, und die 
beim Eigenbetrieb beschäftigten Be-
amten und Angestellten ab IVb BAT 
werden nach Anhörung der  Betriebs-
kommission vom Magistrat als Be-
dienstete der Stadt eingestellt, ange-
stellt, befördert, höher gruppiert oder 
entlassen.  

(2)  Die Angestellten bis Vb BAT und die 
Arbeiter werden durch die Betriebsstel-
lenleiterin/dem Betriebsstellenleiter als 
Bedienstete der Stadt eingestellt, an-
gestellt, höher gruppiert, höher gereiht 
oder entlassen. 

(3)  Dienstvorgesetzter der Beschäftigten 
zu § 11 Abs. 2 der BS und Dienststel-
lenleiter im Sinne des Personalvertre-
tungsrechts ist die Betriebsleiterin/der 
Betriebsleiter. § 83 Abs. 1 Hessisches 
Personalvertretungsgesetz (HPVG) 
bleibt unberührt. Dienstvorgesetzter 
der Betriebsleiterin/des Betriebsleiters 
und der stellvertretenden Betriebsstel-
lenleiterin/des stellvertretenden Be-
triebsstellenleiters und der Bedienste-
ten zu § 11 Abs. 1 der BS ist die Bür-
germeisterin/der Bürgermeister. Ih-
re/seine ständige Vertretung in diesem 
Amt obliegt der Betriebsleiterin/dem 
Betriebsleiter. 

(4)  Die durch Gesetz, Tarifvertrag oder 
Betriebsvereinbarung vorgesehenen 
Rechte der Personalvertretung bleiben 
unberührt. 

§ 11 
Personalangelegenheiten 

(1)  Die Betriebsleiterin/der Betriebsleiter, 
die stellvertretende Betriebsleiterin/der 
stellvertretende Betriebsleiter, die beim 
Eigenbetrieb beschäftigten Beamten 
und die Beschäftigten ab EG 10 wer-
den nach Anhörung der  Betriebs-
kommission vom Magistrat als Be-
dienstete der Stadt eingestellt, ange-
stellt, befördert, höher gruppiert und 
entlassen.  

(2)  Die Beschäftigten bis EG 9 werden 
durch die Betriebsleiterin/den Be-
triebsleiter als Bedienstete der Stadt 
eingestellt, angestellt, höher gruppiert 
und entlassen. 

(3)  Dienstvorgesetzter der Beschäftigten 
nach § 11 Abs. 2 der BS und Dienst-
stellenleiter im Sinne des Personalver-
tretungsrechts ist die Betriebsleite-
rin/der Betriebsleiter. § 83 Abs. 1 Hes-
sisches Personalvertretungsgesetz 
(HPVG) bleibt unberührt. Dienstvorge-
setzter der Betriebsleiterin/des Be-
triebsleiters und der stellvertretenden 
Betriebsleiterin/des stellver-
tretenden Betriebsleiters und der 
Beschäftigten nach § 11 Abs. 1 der 
BS ist die Bürgermeisterin/der Bür-
germeister. Ihre/seine ständige Ver-
tretung in diesem Amt obliegt der Be-
triebsleiterin/dem Betriebsleiter. 

(4)  Die durch Gesetz, Tarifvertrag oder 
Betriebsvereinbarung vorgesehenen 
Rechte der Personalvertretung bleiben 
unberührt. 

Inhaltlich unverändert; Anpas-
sung den neuen TVöD (Tarifver-
trag öffentlicher Dienst) 
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§ 12 

Kassen- und Kreditwirtschaft 

(1)  Die Kassengeschäfte werden von 
einer Sonderkasse abgewickelt. Die 
Vorschrift der §§ 117 HGO, 12 EigB-
Ges sind besonders zu beachten. 

(2)  Die Betriebsleitung ist innerhalb der 
laufenden Betriebsführung befugt, im 
Rahmen des Wirtschaftsplanes, Be-
triebsmittelkredite bis zu einem Betrag 
von € 25.564,59 (DM 50.000,-) aufzu-
nehmen. Über diesen Betrag hinaus-
gehende Kreditaufnahmen unterliegen 
der Entscheidung der Betriebskom-
mission bis zur Höhe der Ansätze im 
Wirtschaftsplan. 

(3)  Die erstmalige Ausstattung mit Be-
triebsmitteln für das Jahr 1997 ist der 
Höhe nach im Wirtschaftsplan aufzu-
nehmen. Die Inanspruchnahme obliegt 
der Betriebsleitung mit Unterrichtung 
der Betriebskommission. 

§ 12 
Kassenwirtschaft 

(1)  Die Kassengeschäfte werden von 
einer Sonderkasse abgewickelt. Die 
Vorschriften der §§ 117 HGO, 12 
EigBGes sind besonders zu beachten. 

(2)  Die Betriebsleitung ist befugt, über 
die rentierliche und sichere Geldan-
lage freier Kassenmittel oder aus 
den Rücklagen zugewiesener Mittel 
auch kurzfristig zu entscheiden. Vo-
rübergehend nicht benötigte Geld-
mittel des Eigenbetriebs werden 
gemäß § 12 Eigenbetriebsgesetz in 
Abstimmung mit der Kassenlage 
der Stadt Viernheim angelegt.  
Werden nicht benötigte Geldmittel 
des Eigenbetriebs von der Stadt 
Viernheim genutzt, so sind diese 
marktgerecht/banküblich zu ver-
zinsen.  
Bewirtschaftet die Stadt die Mittel 
vorübergehend, hat sie auch sicher-
zustellen, dass die Mittel dem Ei-
genbetrieb jederzeit bei dessen Be-
darf wieder zur Verfügung stehen. 

(3) Die Betriebsleitung hat bei der An-
lage von Kassenmitteln und Mitteln 
aus Rücklagen auf eine vollständige 
Absicherung und jederzeitige Rück-
zahlbarkeit der angelegten Mittel zu 
achten. Einlagen bei Privatbanken 
müssen über die Einlagensicherung 
der privaten Banken abgesichert 
sein. Vor einer Geldanlage bei einer 
Privatbank hat die Bank gegenüber 
dem Eigenbetrieb den schriftlichen 
Nachweis über die Sicherung zu 
führen. Bei sämtlichen Geld-
geschäften gilt der Grundsatz „Si-
cherheit vor Ertrag“.  

(4) Über die getroffenen Anlageent-
scheidungen informiert die Be-
triebsleitung die zuständige Be-
triebskommission in regelmäßigen 
Abständen (Zwischenberichte ge-
mäß § 14 der Betriebssatzung). An-
zugeben ist dabei zumindest die An-
lageform, Anbieter, Art der Absiche-
rung der Finanzmittel des Eigenbe-
triebes und Rentierlichkeit. 

(5) Über jede Anlageentscheidung ist 
eine eigenständige Akte zu führen, 
die demgemäß die vorbereitenden 
Ermittlungen, Prüfung von Art und 
Umfang der Absicherung des anzu-
legenden Geldes, Entscheidungen, 

Neufassung Absätze 2 - 5 auf-
grund des Vorschlages des 
Kreis-Revisionsamtes in Sachen 
„Kommunale Geldanlage bei der 
BFI-Bank Dresden“; im 
Schlussbericht vom 15.07.2003 
regte das Revisionsamt be-
kanntlich an: 

- Die Anlage freier Kassenmit-
tel und/oder Rücklagen im 
Tagesgeldbereich, die natur-
gemäß zeitlich sehr rasche 
Entscheidungen erfordert, 
sollte im Kompetenzbereich 
der Betriebsleitung bleiben. 

- Unter Controlling-Aspekten 
ist die nachträgliche regel-
mäßige Unterrichtung der 
Betriebskommission über 
diese Geschäfte beizubehal-
ten. 

- Für jede Geldanlage ist eine 
separate Akte in der Verwal-
tung des Eigenbetriebes an-
zulegen (in der die notwen-
digen Unterlagen, Telefona-
te, Aktenvermerke zum kon-
kreten Geschäft etc. jeweils 
fixiert werden). 

Hinsichtlich der Einlagen bei 
Privatbanken muss eine Absi-
cherung über die Einlagensiche-
rung der privaten Banken vor-
handen sein (Abs. 3 Satz 2 der 
Neufassung). Dort sind auch 
Körperschaften des öffentlichen 
Rechts in voller Höhe abgesi-
chert (in Höhe von 30% des 
Eigenkapitals der jeweiligen 
Bank, also variabel; im Einzelfall 
ist diese Betragshöhe im Inter-
net abfragbar). 

Die bisherigen Absätze 2 und 3 
wurden gestrichen, da diese 
nicht mehr notwendig sind (Neu-
regelung Kreditaufnahmen in § 
8 Abs. 1 Ziffer 4 - Zuständig-
keitsbereich Betriebskommissi-
on; der bisherige Absatz 3 war 
nur für das erste Jahr der Ei-
genbetriebsbildung relevant). 
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Abwicklung und Abschluss der je-
weiligen Geldanlage komplett und 
zusammenhängend dokumentiert.  

 
§ 13 

Rechnungswesen 

(1)  Das Rechnungswesen umfasst den 
gem. §§ 15 bis 18 EigBGes aufzustel-
lenden Wirtschaftsplan (Erfolgs-, Ver-
mögens- und Stellenplan), die nach 
den §§ 19, 20 EigBGes durchzu-
führende Finanzplanung, die Finanz-
buchhaltung und die Kostenrechnung. 
Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung 
nach den Regeln der kaufmännischen 
doppelten Buchführung. 

(2)  Mehrausgaben für Einzelvorhaben des 
Vermögensplanes, die 10% des An-
satzes im Vermögensplan überschrei-
ten, und über € 10.225,84 (DM 
20.000,-) liegen, bedürfen der vorheri-
gen Zustimmung der Stadtverordne-
tenversammlung, bei Eilbedürftigkeit 
des Vorhabens entscheidet der Ma-
gistrat nach Unterrichtung der Be-
triebskommission. 

§ 13 
Rechnungswesen 

(1)  Das Rechnungswesen umfasst den 
gem. §§ 15 bis 18 EigBGes aufzustel-
lenden Wirtschaftsplan (Erfolgs-, Ver-
mögensplan und Stellenübersicht), 
die nach den §§ 19, 20 EigBGes 
durchzuführende Finanzplanung, die 
Finanzbuchhaltung und die Kosten-
rechnung. Der Eigenbetrieb führt seine 
Rechnung nach den Regeln der kauf-
männischen doppelten Buchführung. 

(2)  Mehrausgaben für Einzelvorhaben des 
Vermögensplanes, die 10% des An-
satzes im Vermögensplan überschrei-
ten, und über € 10.000,- liegen, bedür-
fen der vorherigen Zustimmung der 
Stadtverordnetenversammlung, bei 
Eilbedürftigkeit des Vorhabens ent-
scheidet der Magistrat nach Unter-
richtung der Betriebskommission. 

Redaktionelle Änderungen; 
Glättung des bisher enthaltenen 
Eurobetrages (Abrundung auf 
volle Tausend Euro); ansonsten 
unverändert 

 
§ 14 

Zwischenberichte 

Die Betriebsleitung hat den Magistrat und 
die Betriebskommission vierteljährlich über 
die Entwicklung der Erträge und Aufwen-
dungen sowie über die Abwicklung des 
Vermögensplanes schriftlich zu unterrich-
ten. 

§ 14 
Zwischenberichte 

Die Betriebsleitung hat den Magistrat und 
die Betriebskommission vierteljährlich über 
die Entwicklung der Erträge und Aufwen-
dungen sowie über die Abwicklung des 
Vermögensplanes schriftlich zu unterrich-
ten. 

Unverändert. 

 
§ 15 

Wirtschaftsjahr 

Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das 
Haushaltsjahr der Stadt. 

§ 15 
Wirtschaftsjahr 

Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das 
Haushaltsjahr der Stadt. 

Unverändert. 
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§ 16 

Jahresabschluss, Lagebericht 
 

Die Betriebsleitung hat den Jahresab-
schluss, den Lagebericht und die Erfolgs-
übersicht unter Beachtung der §§ 22-27 
EigBGes innerhalb von sechs Monaten 
nach Schluss des Wirtschaftsjahres auf-
zustellen, unter Angabe des Datums zu 
unterschreiben und der Betriebskommissi-
on vorzulegen.  

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
sind nach Prüfung durch den Abschluss-
prüfer mit dessen Bericht und den Stel-
lungnahmen der Betriebsleitung und der 
Betriebskommission über den Magistrat 
der Stadtverordnetenversammlung vorzu-
legen. 

Der Jahresabschluss soll innerhalb eines 
Jahres nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 
festgestellt werden. Gleichzeitig beschließt 
die Stadtverordnetenversammlung über 
die Verwendung des Jahresgewinns oder 
die Behandlung des Jahresverlustes.  

Der Beschluss über die Feststellung des 
Jahresabschlusses und über die Behand-
lung des Jahresergebnisses ist mit dem 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprü-
fers und Datum in der ortsüblichen Form 
öffentlich bekannt zu machen. Im An-
schluss an die Bekanntmachung sind der 
Jahresabschluss und der Lagebericht an 
sieben Tagen öffentlich auszulegen. In der 
Bekanntmachung ist auf die Auslegung 
hinzuweisen. 

§ 16 
Jahresabschluss, Lagebericht und Er-

folgsübersicht 

(1) Die Betriebsleitung hat den Jahresab-
schluss, den Lagebericht und die Er-
folgsübersicht unter Beachtung der §§ 
22-27 EigBGes innerhalb von sechs 
Monaten nach Schluss des Wirt-
schaftsjahres aufzustellen, unter An-
gabe des Datums zu unterschreiben 
und der Betriebskommission vorzule-
gen.  

(2) Der Jahresabschluss und der Lagebe-
richt sind nach Prüfung durch den Ab-
schlussprüfer mit dessen Bericht und 
den Stellungnahmen der Betriebslei-
tung und der Betriebskommission über 
den Magistrat der Stadtverordneten-
versammlung vorzulegen. 

(3) Der Jahresabschluss soll innerhalb 
eines Jahres nach Ablauf des Wirt-
schaftsjahres festgestellt werden. 
Gleichzeitig beschließt die Stadtver-
ordnetenversammlung über die Ver-
wendung des Jahresgewinns oder die 
Behandlung des Jahresverlustes.  

(4) Der Beschluss über die Feststellung 
des Jahresabschlusses und über die 
Behandlung des Jahresergebnisses ist 
mit dem Bestätigungsvermerk des Ab-
schlussprüfers und Datum in der orts-
üblichen Form öffentlich bekannt zu 
machen. Im Anschluss an die Bekannt-
machung sind der Jahresabschluss 
und der Lagebericht an sieben Tagen 
öffentlich auszulegen. In der Bekannt-
machung ist auf die Auslegung hinzu-
weisen. 

Redaktionelle Verbesserungen; 
unverändert 
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§ 17 

Inkrafttreten 

Diese Betriebssatzung tritt am 01.Januar 
1997 in Kraft. 

Viernheim, den 28.Juni 1996 

Der Magistrat der Stadt Viernheim 

gez.: Hofmann, Bürgermeister 

 

Hinweis: 

1. Nachtrag vom Beschluss der Stadtver-
ordnetenversammlung am 07.12.2001 im 
Rahmen der Euro-Umstellung. 

In Kraft getreten am 01.01.2002. Änderun-
gen sind eingearbeitet. 

2. Nachtrag – Beschluss der Stadtverord-
netenversammlung vom 28.04.2006 – 
Änderung § 7 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 1. 

In Kraft getreten am 07.05.2006. Änderun-
gen sind eingearbeitet. 

§ 17 
Inkrafttreten 

Diese Betriebssatzung tritt am 
01.04.2008 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
damit die bisherige Betriebssatzung 
vom 27.06.1996, zuletzt geändert durch 
2. Nachtrag vom 28.04.2006, außer 
Kraft. 

Ausgefertigt: 
Viernheim, den ____________ 

Der Magistrat der Stadt Viernheim 

 

(Baaß) 
Bürgermeister 

 

 




